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Béatrice Deshayes ~ Dorothee Wildt*

Die Rechtsprechung des EuGH zu Brüssel I-VO und
Rom I-VO seit 2o~q.
Eine Übersicht

I mmer mehr Urteile werden vom EuGH Bahr für )ahr zu
Themen der internationalen Zust~ndigkeit und des anwend-
baren Rechts erlassen. Dabei werden regelm~f~ig Antworten
auf grundlegende Fragen gegeben. Der vorliegende Beitrag
befasst sich in Form Biner Übersicht mit der Rechtsprechung
des EuGH zu den EU-VO Brüssel I bzw. la und Rom I in den
Jahren zoi5 bis zoi7. Dabei ist allerdings anzumerken, dass
sich die meisten Urteile zu Fragen der Zust~ndigkeit ver-
stândlicherweise noch auf die alte Fassung der EuGVVO
beziehen, da die Reform erst zum io.i.zoi5 in Kraft getreten
ist (gem. Art. 66 ist die neue EuGVVO auf Verfahren an-
zuwenden, die am io.i.zoi5 oder sp~ter eingeleitet wurden
— für Altverfahren gilt die alte Fassung der Verordnung. Das
ist nicht unproblematisch, da Art. 8o der neuen EuGVVO die
alte Verordnung ausdrücklich aufgehoben hat). Doch k~nnen
die vom EuGH zu Brüssel I entwickelten L~sungen in den
meisten F~Ilen auf die neue Fassung übertragen werden
(EuGH EuZW zoi5, 76 m. Anm. Landbrecht: Die Auslegung
der Bestimmungen des EVÜ durch den Gerichtshof gilt auch
für die Bestimmungen der Verordnung, soweit die Bestim-
mungen dieser Rechtsakte als gleichbedeutend angesehen
werden k~nnen). Schon zoi6 gab es das erste Urteil zu
Brüssel la; bis Ende zoi7 wurden sogar ein halbes Dutzend
Urteile zur neuen Fassung der Verordnung erlassen. Auch
hinsichtlich des anwendbaren Rechts wurden einige Urteile
im Berichtszeitraum noch zum EVÜ erlassen. Dort ist aller-
dings die Übertragbarkeit auf die Rom I-VO nicht systema-
tisch ohne weiteres m~glich, wobei sich einige Fragen durch
die neue Verordnung inzwischen erledigt haben. Dies wird
an den entsprechenden Stellen erw~hnt.

I. EuGVVO
i. Zum Anwendungsbereich
a) Abgrenzung zu anderen Instrumenten
Noch zoi4 hatte der EuGH im Fall „Nickel & Goeldener Spedi-
tion"~ den Anwendungsbereich der EuGVVO im Verh~ltnis zur
EuInsVO sowie zum Übereinkommen über Bef~rderung im
i nternationalen Straf3engüterverkehr (CMR) zu kl~ren. Auf Vor-
lage des Obersten Gerichtshofs Litauens stellte der EuGH zu-
n~chst klar, dass Bine durch einen Insolvenzverwalter einge-
reichte Klage auf Bezahlung von internationalen Transportleis-
tungen in den sachlichen Anwendungsbereich der EuGVVO
f~llt. Der Anwendungsbereich der EuInsVO ist n~mlich nur
dann er~ffnet, wenn sich die Klage des Insolvenzverwalters
direkt aus dem Insolvenzverfahren herleitet bzw. mit diesem
i n einem engen Zusammenhang steht (sog. Gourdain-Formel).
Demgegenüber ist die Klage auf Erfüllung Bines Transportver-
trags, die das insolvente Unternehmen noch vor Er~ffnung des
I nsolvenzverfahrens hotte selbst erheben kônnen, Bine Zivil-
und Handelssache im Sinn der EuGVVO. Als Anknüpfungs-
merkmal kommt es also nicht auf den prozessualen Kontext

an, in dem die Klage steht, sondern auf die Rechtsgrundlage
des geltend gemachten Anspruchs.

I m Hinblick auf das Verh~ltnis der EuGVVO zum CMR bestâtig-
te der EuGH seine bisherige Rechtsprechung, Bass das CMR
ein Übereinkommen i. S.v.Art.7i EuGVVO darstellt, welches
die Anwendung der EuGVVO grunds~tzlich ausschlief3t. Ein-
schrânkend erinnerte der EuGH allerdings daran, Bass interna-
tionale Übereinkommen nicht die Ziele und Grunds~tze der
EuGVVO aushebeln dürfen. Als wesentliche Ziele der EuGVVO
hob der EuGH erneut den Schutz des freien Verkehrs von
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, die Vorherseh-
barkeitder zust~ndigen Gerichte, die Vermeidung von Parallel-
verfahren und das gegenseitige Vertrauen in die ~ustiz anderer
Mitgliedstaaten hervor. Die Tatsache, Bass Art. 3i CMR drei
Wahlm6glichkeiten für den Gerichtsstand erôffnet (Wohnsitz
des Beklagten, Abfahrtsort und Ankunftsort), die EuGVVO hin-
gegen nur zwei (Wohnsitz des Beklagten und Erfüllungsort),
stellt die Grundsâtze der EuGVVO nach Ansicht des EuGH aber
nicht in Frage. Somit kann sich der Kl~ger auf die Zustândig-
keitsvorschriften des CMRstützen.

I m Verfahren „Coty Germany/First Note Perfumes"~ entschied
der EuGH, Bass ein Unternehmen, das ein durch Gemein-
schaftsmarke geschütztes Produkt verkauft, gegen vermeintli-
che Markenrechtsverletzungen nicht am Gerichtsstand der
unerlaubten Handlung des Art. 5 EuGVVO a. F. vorgehen kann,
weil dieser durch die Gemeinschaftsmarkenverordnung aus-
geschlossen sei.

I m Verfahren „Brite Strike Technologies"3 ging es um das
Verh~ltnis des Gerichtsstands für markenrechtliche Streitig-
keiten gem. Art. z~ Nr. 4 Brüssel I-VO zu Art. 4.6 BÜGE
(Benelux-Übereinkommen über geistiges Eigentum). Interes-
sant sind hier die allgemeinen Ausführungen des EuGH zum
Verh~ltnis zwischen EuGVVO und internationalen Abkom-
men. Einerseits stellt der EuGH klar, dass vorrangige interna-
tionale Abkommen i. S. d. Art. 7i EuGVVO auch Abkommen
Sind, die nur von einigen Mitgliedstaaten geschlossen wur-
den und die keine Drittstaaten erfassen. Andererseits betont
der EuGH, Bass Art. 7i EuGVVO den Mitgliedstaaten nicht die
M~glichkeit erôffnet, durch den Abschluss neuer Überein-
kommen oder die i~nderung bereits geltender Abkommen
die Anwendung der EuGVVO auszuhebeln. Zur Begründung
verweist der EuGH auf die Entstehungsgeschichte des Art. 7~
EuGVVO.

* Béatrice Deshayes ist Rechtsanw~ltin und Avocate sowie Partnerin bei hw&h,
Avocats & Rechtsanw~lte, Paris. Dorothee Wildt ist Rechtsanwâltin bei hw&h,
Avocats & Rechtsanwâlte, Paris.

i EuGH EuZW zot4, 840.
z EuGH EuZW zoiq, 66q m. Anm. von Hein.
3 EuGH IWRZ zoi6, z80.
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Auch Fragen der Konkurrenz zwischen Art. 7i EuGVVO im Ver-
h~ltnis zum New Yorker Übereinkommen wurden im Fall „Gaz-
prom"4 behandelt. Dort ging es um die Rechtswirkungen von
anti-suit injunctions im europ~ischen Prozessrecht, hier aller-
dings bezogen auf Schiedsurteile. Nach Ansicht des EuGH
fallen Fragen der Schiedsgerichtsbarkeit nicht in den Anwen-
dungsbereich der EuGVVO. Daher sei es nach nationalem
Ioder ggf. internationalem) Recht zu beurteilen, ob ein
Schiedsspruch, der Bine anti-suit injunction enth~lt, anerkannt
wird. Folglich ist es einem Gericht Bines Mitgliedstaats nicht
verwehrt, einen Schiedsspruch anzuerkennen Oder zu vollstre-
cken, der es Biner Partei untersagt, bei einem Gericht dieses
Mitgliedstaats bestimmte Antr~ge zu stellen.

I m Fall „Bohez"5 ging es um die Abgrenzung des Anwendungs-
bereichs der EuGVVO zur EuEheVO. Hier entschied der EuGH,
dass die EuGVVO nicht auf die Vollstreckung von Zwangsgel-
dern anzuwenden ist, deren Ursprung Sorge- und Umgangs-
rechte Sind. Diese Rechtstreitigkeiten Sind n~mlich ausdrück-
lich (Art. i II lit. a EuGVVO) vom Anwendungsbereich der Ver-
ordnung ausgenommen.

b) Betroffene Ansprüche
zoi4 befasste sich der EuGH im Fall „fIyLAL-Lithuanian Air-
lines"6 auf Vorlage des letztinstanzlichen lettischen Gerichts
zunâchst mit dem Begriff der „Zivil- und Handelssache" des
Art. i I EuGVVO. Dieser war u. a. hier angezweifelt worden,
weil sich der Rechtsstreit auf durch staatliche Vorschriften
festgelegte Flughafenentgelte bezog. fIyLAL klagte n~mlich auf
Schadensersatz wegen Biner an~.eblichen Zuwiderhandlung
gegen das Wettbewerbsrecht dBr EÜ. Der EuGH bejahte jedoch
die zivil- und handelsrechtliche Natur solcher Schadensersatz-
klagen. Entscheidend sei n~mlich die Rechtsnatur des geltend
gemachten Anspruchs und die Frage, ob die Verfahrensbetei-
ligten in Ausübung hoheitlicher Befugnisse t~tig wurden oder
nicht. Unter Berufung auf seine bisherige Rechtsprechung
erinnerte der EuGH auch daran, Bass die Zurverfügungstellung
von Flughafenanlagen gegen Zahlung Biner Gebühr Bine wirt-
schaftliche Tâtigkeit darstelle, welche als Zivil- und Handels-
sachen zu qualifizieren sei. Dadurch, dans der lettische Staat
weitreichende Beteiligungen am Kapital der Beklagten halte,
werde das Handeln der Beklagten nicht zur Ausübung hoheit-
licher Rechte. Solche Schadensersatzklagen unterfallen sourit
der EuGVVO.

Hingegen stellen Klagen auf Herausgabe wegen ungerechtfer-
tigter BPreicherung, die ihren Ursprung in der Rückzahlung
Biner in einem wettbewerbsrechtlichen Verfahren verh~ngten
Geldbuf3e haben, keine „Zivil- und Handelssachen" i. S. v. Art. i
der Brüssel I-VO dari.

Zur Brüssel la-VO hat der EuGH zwar im Fall „Pula Parking"$
grundsâtzlich dafür gesorgt, dass für unbezahlte Parkgebühren
auf ~ffentlichen Parkpl~tzen Bine EU-weite Vollstreckung môg-
lich ist: Gebühren auf kommunalen Parkpl~tzen fallen also
unter den Begriff der Zivil-und Handelssache. Voraussetzung
für die Anwendung der Brüssel la-VO ist jedoch auch, dass die
Vollstreckung in einem gerichtlichen Verfahren erfolgt. Das
war hier nicht der Fall, da der Bescheid durch einen kroati-
schen Notar erlassen worden war. Dieser aber fâllt nicht unter
die in Art. 3 der VO genannten Beh~rden. Um als „GerichY'
i. S. v. Art. z lit. a der Brüssel la-VO eingestuft zu werden, muss

es sich vielmehr bei Biner Einrichtung um ein Rechtspre-
chungsorgan Bines Mitgliedstaats innerhalb dessen Gerichts-
organisation handeln. In Zweifelsf~llen wird Bine solche Ein-
richtung gleichwohl von der Definition „GerichY` erfasst, wenn
sie folgende Kriterien erfüllt. Erstens muss sie auf Biner gesetz-
lichen Grundlage beruhen, zweitens dauerhaft bestehen, drit-
tens muss ihre Gerichtsbarkeit obligatorisch sein, viertens
muss sie in einem kontradiktorischen verfahren entscheiden,
fünftens Rechtsnormen anwenden und sechstens unabhângig
sein.

i. Zustndigkeit
a) Vertrag
I m Fall „Brogsitter"9 stellte der EuGH sich auf Bine Vorlage des
LG Krefeld die Frage, ob Bine in Deutschland ansâssige Gesell-
schaft Klage wegen zivilrechtlicher Hartung am Gerichtsstand
der unerlaubten Handlung gegen Bine franzbsische Gesell-
schaft erheben kann, wenn der Ursprung der Streitigkeit ver-
tragsrechtlicher Natur ist. Der EuGH entschied, dass allein das
Vorliegen Biner vertraglichen Beziehung zwischen Kl~ger und
Beklagten für die Begründung Bines vertraglichen Gerichts-
stands nicht ausreichend ist. Ansprüche aus einem Vertrag
i. S. d. Art. 5 Nr. i lit. a EuGVVO I~gen Indes dann vor, wenn
Bine Auslegung des Vertrags „unerl~ssiich erscheint, um zu
kl~ren, ob das ... vorgeworfene Verhalten rechtmâf3ig Oder
vielmehr widerrechtlich ist". Es ist also Sache des nationalen
Gerichts, diese Entscheidung zu treffen, wobei Bine „vernünfti-
ge Betrachtungsweise" zu Grunde zu legen ist. Demnach kann
es bei parallelen Anspruchsgrundlagen (vertragsrecht, Delikts-
recht) zu Biner weitgehenden Verdr~ngung des deliktsrecht-
lichen zu Gunsten des vertragsrechtlichen Gerichtsstands
kommen.

b) Unerlaubte Handlung
Um die Abgrenzung zwischen vertraglichem und deliktsrecht-
lichem Gerichtsstand ging es auch im Fall des Abbruchs Biner
Geschâftsbeziehung zwischen einem franzbsischen und einem
italienischen Unternehmen in der Rechtssache „Granarolo".1O
Eine hierauf gerichtete Klage ist nach franzbsischem Recht
deliktsrechtlich zu qualifizieren, sodass sich die Frage stelite,
ob der Vertrags- oder der Deliktsgerichtsstand nach Art. 5
Nr. i bzw. 3 EuGVVO a. F. einschl~gig ist und, falls dies der Fall
ist, welcher Alternative von Art. 5 Nr. i lit. b EuGVVO a. F. die
Streitigkeit zuzuordnen ist. Der EuGH beschr~nkte sich in
seinem Urteil auf grobe Leitlinien. Er betont die gebotene
autonome Auslegung der relevanten Normen, überl~sst deren
Anwendung aber letztlich dem vorlegenden nationalen Ge-
richt. Er weist darauf hin, dass die Tatsache, dass die Streit-
parteien Bine vertragliche Sonderbeziehung haben, nicht auto-
matisch jegliche zivilrechtliche Streitigkeit zwischen ihnen als
vertraglich qualifiziert.

Mehrfach hat sich der EuGH in den vergangenen Jahren mit

der Frage auseinandergesetzt, wann ein Fotograf die Verlet-

q EuGH EuZW zoi5, 509 m. Anm. Wais.

5 EuGH NJW zoi6, zz6.

6 EuGH EuZW zoi5, 76 m. Anm. Landbrecht.

7 EuGN EuZW zoi6, 78z m. Anm. Wurmnest.

8 EuGH EuZW zoi7, 686.

g EuGH NJ W zoi4, X633 m. Anm. Wendenburg und Schneider.

io EuGH EuZW ~oi6, 747 m. Anm. Landbrecht.



77Q, ~ Die Rechtsprechung des EuGH zu Brüssel I-VO und Rom I-~10 seit zoi4 ~ Deshayes/Wildt IWRZ 3/zoi8

zung seiner Urheberrechte an von ihm hergestellten Fotos
geltend machen kann. Mit dem Urteil im Fall „Hi Hotel"~~
best~tigt der EuGH seine bisherige Rechtsprechung, nach der
Schadensersatz wegen Urheberrechtsverst~(~en für die gesam-
te EU an dem Gerichtsstand des (Handlungs-)Ortes geltend
gemacht werden kann, an dem die Rechtsverletzung began-
gen wurde. Am Ort des Schadenseintritts kann allerdings -
hier bestâtigt der EuGH seine Mosaiktheorie - nur der in
diesem Land entstandene Schaden geltend gemacht werden.
I nteressant ist das Urteil in der Rechtssache „Hi Hotel" aber
vor allem durch den Vergleich mit der vorgenannten Sache
„Brogsitter",die nur wenige Wochen zuvor entschieden wurde.
Seine dort entwickelte Rechtsprechung, dass Art.S Nr.3
EuGVVO a. F. nicht anwendbar sei, wenn die Beantwortung
der Frage, ob eine unerlaubte Handlung vorliege, „bei natürli-
cher Betrachtungsweise" bzw. „zwingend" von der Auslegung
des zwischen den Parteien geschlossenen Vertrags abh~ngt
und in diesem Fall der vertragliche Gerichtsstand des Erfül-
lungsorts den Gerichtsstand der unerlaubten Handlung ver-
dr~ngt, hat der EuGH in der Rechtssache „Hi Hotel" gerade
nicht angewandt.

Im Fall „Hejduk"~Z ging es ebenfalls um die Frage, an welchem
Ort ein Fotograf Schadensersatz geltend machen kann, wenn
seine Bilder im Internet urheberrechtswidrig abrufbar sind.
Wieder wandte der EuGH seine Mosaiktheorie an: Angerufen
waren ~sterreichische Gerichte, doch im konkreten Fall war
keine schadensverursachende Handlung in ~sterreich vor-
genommen worden. Da die Bilder jedoch in bsterreich im
I nternet abrufbar waren, sei auch dort ein „Erfolgsort" bele-
gen, an dem Geschâdigte - begrenzt auf den in diesem Mit-
gliedstaat erlittenen Schaden - klagen kbnnen. Die Abrufbar-
keit im Internet in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten er~ffnet
also dem Gesch~digten insofern zahlreiche M~glichkeiten,
seine Ansprüche geltend zu machen.

Um den Schadensort bei Persônlichkeitsrechtsverletzungen
im Internet ging es in der Sache „Bolagsupplysningen"~3. Hier
entschied der Gerichtshof im Fall Bines estnischen Unterneh-
mens, das in Schweden den gr~f3ten Teil seiner T~tigkeit
entfaltet und dort auf der Website Bines Verbands von Grof3-
und Einzelh~ndlern des Betrugs bezichtigt wurde. Darauf
folgten verleumderische bzw. beleidigende Leserkommenta-
re. Die Gesellschaft klagte in Estland auf Richtigstellung,
Entfernung der Kommentare sowie Schadensersatz. Der EuGH
hielt, seiner bisherigen Rechtsprechung folgend~4, am Mosa-
ikprinzip fest und kam zu dem Ergebnis, dass die Gerichte an
den einzelnen Schadensorten nicht über unteilbare Rechts-
behelfe wie die Richtigstellung und Entfernung entscheiden
durften. Das Gericht am Mittelpunkt der Interessen des Ge-
sch~digten (COMI) hingegen sei befugt, über s~mtliche An-
sprüche zu erkennen, auch wenn - wie im hiesigen Fall -
eine juristische Person klage. Denn Art. 7 Nr. i EuGVVO be-
zwecke nicht den Schutz der schw~cheren Partei, sondern
fordere gr~f3tm6gliche Sachn~he. Bei Biner wirtschaftlich t~-
tigen juristischen Person liege der Interessenmittelpunkt dort,
wo ihr gesch~ftliches Ansehen am gefestigtsten sei, d. h. wo
sie den wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Tâtigkeit aus-
übe; Bine Vermutung zu Gunsten des Satzungssitzes bestehe
nicht.

Im Fall „Austro Mechana"~5 befasste der EuGH sich mit der
Zust~ndigkeit für Klagen auf die in 0sterreich für die Privatko-
pie-Ausnahme im Urheberrecht zu entrichtende Speicherme-
dienvergütung. Nach Auffassung des EuGH fallen diese An-
sprüche in den Bereich des Gerichtsstandes der unerlaubten
Handlung. Zwar sei das Inverkehrbringen von Speichermedien
eine rechtlich zulâssige Handlung. Entscheidend sei aber, dass
die Beklagte gegen das eine Zahlungspflicht normierende
Urheberrechtsgesetz verstof3en und so einen Schaden in
0sterreich verursacht habe. Der Gerichtsstand in 0sterreich
war also er~ffnet. Ein für Verwertungsgesellschaften erfreuli-
ches Urteil, kônnen sie doch die Speichermedienvergütung
vor nationalen Gerichten einfordern.

Wo der Handlungsort i. S. v. Art. 5 Nr. 3 EuGVVO a. F. bei Pro-
dukthaftungsf~llen belegen ist, hatte der EuGH im Fall
„Kainz"i6 auf Vorlage des LG Salzburg zu entscheiden. Der
EuGH stellt fest, dass die EuGVVO für die Produkthaftung keine
ausdrückliche Regelung enth~it, sondern diese unter die un-
erlaubte Handlung in Art. 5 Nr. 3 EuGVVO a. F. fasst. Für die
Frage, wo bei der Produkthaftung der Handlungsort belegen
ist, ist die EuGVVO laut EuGH nicht im Sinne der Rom II-VO
auszulegen, da letztere zwar Spezialregeln für Produkthaf-
tungsf~lle, allerdings nur für das anwendbare Recht, enthalte.
Die Systematik und Zielsetzung der EuGVVO dürften keines-
falis beeintr~chtigt werden. Unter Verweis auf seine frühere
Rechtsprechung~~ entschied der EuGH, dass der Ort der Her-
stellung des Produkts maf~geblich sei.

Zweimal hat sich der EuGH i.m Berichtszeitraum mit der Frage
befasst, wo bei einem reinen Vermôgensschaden der Erfolgs-
ort belegen ist - mit unterschiedlichen Ergebnissen.

In der Rechtssache „Kolassa"~$ ging es um die Emittentenhaf-
tung der earclays Bank mit Sitz in Grof3britannien gegenüber
einem bsterreichischen Bankkunden. Auf Grund des im Fall
vorliegenden Kettenvertrags lehnte der EuGN eine vertragliche
Grundlage ab. Zum Gerichtsstand der unerlaubten Handlung
(Art. 5 Nr. 3 EuGVVO a. F.) stellt der EuGH fest, dass der Ort
der sch~digenden Handlung, d. h. der Prospektausstellung
durch earclays, nicht in 0sterreich belegen sei. Hingegen liege
der Erfolgsort des Schadens in 0sterreich, da dort das Bank-
konto des Kl~gers erôffnet war. Der EuGH betonte bereits in
diesem Urteil die Bedeutung der Besonderheiten des Einzel-
falls, die zu dieser L~sung führten: Dadurch, Bass der Prospekt
in ~sterreich notifiziert worden war, sei die Erhebung von
Klagen vor Ort für earclays zudem vorhersehbar gewesen.

Anders im Fall „Universal Music"~9: Hier verwies der EuGH auf
die Entstehung des Vermbgensschadens durch die Vertrags-
verhandlung und -unterzeichnung in Tschechien sowie den
Schadenseintritt durch den Vergleichsabschluss, der ebenfalls
in Tschechien stattfand. Es k6nne hierbei schon deshalb nicht

ii EuGH EuZW zoi4, 43~ m. Anm. Müller.
iz EuGH GRUR-Prax zoi5, 8g m.Anm. Lüff.
~3 EuGH N)W zoi7, 3433 m. Anm. Bach.
i4 EuGH NJW 1995, i88r EuGH EuZW zott, 96z.
i5 EuGH EuZW zoi6, 547 m. Anm. Anderl und Heinzl.
i6 EuGH EuZW zoi4, z3~ m. Anm. Dietre.
~7 S. bereits EuGH EuZW zoog, 608.
i8 EuGH NJW zoi5, ~58~~
~9 EuGH NJW zoi6, zi67 m.Anm. Müller.
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auf die Belegenheit des Kontos (so aber im Fall 
„Kolassa"zo)

abgestellt werden, da der Kl~ger dann Bine Wahlm~glichkeit

habe. Diese Anknüpfung an den Vertragsabschlussort ist je-

doch insofern fragwürdig, als dieser Anknüpfungspunkt bei

Distanzvertrâgen problematisch ist.

Mit dem Erfolgsort bei der Umgehung von exklusiven Ver-
triebsrechten hatte der EuGH sich in der Rechtssache „Con-
currence"z' auseinanderzusetzen. Concurrence als franz~si-

sches Einzelhandelsunternehmen und Samsung als Online-
Einzelh~ndler hatten Bine selektive Vertriebsvereinbarung ge-
schlossen, die den Vertrieb bestimmter Samsung-Produkte

über das Internet, darunter auf der Plattform Amazon, verbot.

Concurrence klagte in Frankreich gegen Amazon aus Delikt

wegen dessen Beteiligung am Verstof3 gegen die selektive

Vertriebsvereinbarung zwischén Concurrence und Samsung,

weil verschiedene Samsung-Produkte über Amazon-Websites

angeboten und vertrieben worden waren. Der EuGH forderte
im Hinblick auf Amazon-Websites, die auf3erhalb Frankreichs
betrieben werden, für die Zust~ndigkeit franz~sischer Gerich-
te als Erfolgsort zwei kumulativ zu erfüllende Kriterien, die
hier gegeben waren. Das Verkaufsverbot musse in Frankreich
durch die in Rede stehende Klage geschützt sein und der
Schaden musse sich dort ereignet haben. Dies wurde durch
einen Umsatzrückgang in Frankreich belegt. Durch das Krite-
rium des Orts der Schadensverwirklichung und die Anknüp-
fung an den Ort des Umsatzrückgangs vermeidet der EuGH,
dass als Erfolgsort ein Gericht überall dort angerufen werden
kann, wo die Vereinbarung nur irgendwie nachteilig spürbar
ist.

Ein bedeutendes Urteil erliefi der EuGH zoi5 in der Sache
„Cartel Damage Claims"22 zum Gerichtsstand bei Kartellscha-
densersatzklagen. Dem Verfahren lag Bine Follow-on-Kartell-
schadensersatzklage vor dem LG Dortmund zu Grunde. Diese
Natte die in Brüssel ans~ssige Gesellschaft Cartel Damage
Claims (CDC) fur die mutmaf3lich gesch~digten Unternehmen
nach Abtretung der Schadensersatzansprüche erhoben. Der
EuGH entschied, die Forderungsabtretungfur sich allein kônne
keinen Einfluss auf die Bestimmung des zust~ndigen Gerichts
haben. Er best~tigte jedoch im gleichen Atemzug die Anwend-
barkeit von Art. 6 Nr. i EuGVVO a. F. im Bereich von Kartell-
schadensersatzklagen, welcher Bine Klage gegen mehrere Be-
klagte vor den Gerichten Bines jeden Mitgliedstaates, in dem
mindestens ein Beklagter seinen Sitz Nat, erlaubt. Dass hier
die Klage gegen die deutsche „Ankerbeklagte" nach Rechts-
h~ngigkeit zurückgenommen worden sei, habe keine Auswir-
kungen auf die Zust~ndigkeit des LG Dortmund fur das Ver-
fahren gegen die übrigen auf~erhalb Deutschlands ans~ssigen
Bekiagten. Daran ~ndere sich auch durch die Berufung auf in
den Vertrâgen enthaltene Gerichtsstandsvereinbarungen
nichts, denn bei kartellrechtlichen Schadensersatzklagen seien
nur jene Gerichtsstandsvereinbarungen in Liefer- oder Rah-
menvertr~gen relevant, die sich ausdrücklich auf Streitigkeiten
im Zusammenhang mit Kartellrechtsverst~(~en beziehen.

nach der Trennung nach Estland zurück, der Mann verblieb in
0sterreich und zahlte das Darlehen zurück. Danach erhob er
gegen seine ehemalige Lebensgef~hrtin Rückgriffsklage in
~sterreich. Der EuGH bejaht die Zust~ndigkeit am vertragli-
chen Gerichtsstand des Art. 7 Nr. i EuGVVO, der auch F~IIe
der Nichterfüllung Bines Vertrages erfasse, und daher auch die
Regressklage Bines Gesamtschuldners gegen den anderen,
wenn der Rückgriff in Bezug zur gesamtschuldnerisch einge-
gangenen vertraglichen Verpflichtung steht. Der EuGH argu-
mentiert in diesem Fall auch mit Biner Anwendungskoh~renz
mit Art. i6 Rom I. Schlief~lich ~u(3ert sich der EuGH in aller
Kürze dazu, dass der Kreditvertrag als Dienstleistungsvertrag
i. S. v. Art. 7 Nr. i lit. b EuGVVO zu qualifizieren sei und I~sst
dabei offen, worin das zuvor für Dienstleistungen stets gefor-
derte T~tigkeitselement beim Kreditvertrag liegen soll.

c) Gerichtsstandsvereinbarungen
Die Geltung von Gerichtsstandsklauseln wurde zwar durch die
Brüssel la-VO verst~rkt, dennoch kônnen die nachstehend
genannten, noch zur Brüssel I-VO eriassenen Urteile auf die
aktuell geltende Fassung der Verordnung übertragen werden.

Im Fall „EI Majdoub"~4 ging es um die Frage, inwieweit Ge-
richtsstandsvereinbarungen mittels im Internet abrufbarer
AGB getroffen werden k~nnen (sog. „click wrapping"). Auf
Vorlage des LG Krefeld wies der EuGH zun~chst dârauf hin, dass
Herr EI Majdoub beim Internetkauf die AGB des Verk~ufers
durch Anklicken Bines Felds ausdrücklich akzeptiert hatte.
I nsoweit sei von Biner Willenseinigung der Parteien über den
Gerichtsstand auszugehen. Zum in Art. ~3 EuGVVO a. F. postu-
lierten Formerfordernis (Schriftform) stellte der EuGH sodann
fest, Bass es fur den elektronischen Rechtsverkehr ausreicht,
wenn die „M~glichkeit" des Ausdruckens oder Speicherns der
AGB bestand. Ob ein Ausdrucken im Rahmen des Vertrags-
abschlusses tats~chlich erfolgt sei, sei unerheblich. Ziel der
Neufassung des Art. z3 Abs. ~ EuGVVO (im Verh~ltnis zum
EVÜ) sei es im Übrigen, bestimmte Formen der elektronischen
Übermittlung der Schriftform gleichzustellen. Hierzu gehbre
auch das „click wrapping", bei dem der Kunde den AGB vor
Vertragsschluss im Internet ausdrücklich - durch Anklicken -
zustimmen murs. Hotte der EuGH darauf bestanden, dass Bine
Gerichtsstandsklausel stets explizit und automatisch auf der
Internetseite angezeigt werden muss, hotte dies den Ge-
sch~ftsverkehr erheblich beeintr~chtigt.

Im Übrigen sprach sich der EuGH zo~6 im Ergebnis fur Bine
weite Ausiegung hinsichtlich der Anforderungen an Former-
fordernisse bei Gerichtsstandsklauseln aus~s. Die Parteien strit-
ten um die Durchführung von zwischen ihnen geschlossenen
Vertr~gen über Metallkonstruktionen, die in Ungarn gefertigt
und anschlief3end in Kraftwerke in Frankreich eingebautwerden
sollen. Streitig war die Wirksamkeit Biner Gerichtsstandsklausel.
Der EuGH erinnerte daran, dass Bine solche Klausel zulâssig ist,
wenn der von beiden Parteien unterzeichnete Vertragstext
selbst ausdrücklich auf die die Gerichtsstandsklausel enthalten-

Im Fall „Saale Kareda/Stefan Benkô"~3 befasste sich der EuGH
mit der internationalen Zust~ndigkeit fur den Regress zwi-
schen vertraglich haftenden Gesamtschuldnern. Ein in 0ster-
reich ansâssiges Paar Natte ein gemeinsames Darlehen bei
Biner bsterreichischen Bank aufgenommen. Die Frau kehrte

zo EuGH NJW 2oi5~ ~58~~
z~ EuGH EuZW zoi7, g9 m. Anm. Landbrecht, IWRZ zoi7, 8z.

zz EuGH EuZW zoi5, 584 m. Anm. Harms, Sonner, Schmidt.

i3 EuGH BeckRS zoi7, n3o96.

zq EuGH EuZW zoi5, 565 m. Anm. wurmnest.

z5 EuGH EuZW zoi6, 635.
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den AGB Bezug nimmtz6. Dies gelte aber nur für den Fall Bines
deutlichen Hinweises, dem Bine Partei bei Anwendung der
normalen Sorgfalt nachgehen kann, und auch nur dann, wenn
feststeht, dass die die Gerichtsstandsklausel enthaltenden allg.
Bedingungen der anderen Vertragspartei tats~chlich zugegan-
gen Sind — was vor~iegend eindeutig der Fall war.Z~ In Bezug auf
den Inhalt Biner Gerichtsstandsklausel stellte der EuGH fest,
dass die Klausel zwar nicht ausdrücklich den Mitgliedstaat be-

zeichnete, dessen Gerichte nach der Vereinbarung der Parteien

zust~ndig Sind. Doch werden damit allemal die Gerichte der
Hauptstadt Bines Mitgliedstaats benannt, dessen Recht vorlie-

gend auehvon den Parteien als das auf den Vertrag anwendbare

Recht bestimmt wurde. Im Ergebnis bestehen daher keine Zwei-

fel, dass mit Biner solchen Klausel Bine ausschlief3liche Zust~n-

digkeit der Gerichte innerhalb des Rechtsschutzsystems des
betreffenden Mitgliedstaats gewolltwar.

I m Fall „Profit Investment"z$ wies Bine Klausel in dem vom
Emittenten Bines Wertpapiers erstellten Prospekt den eng-
lischen Gerichten die Zustândigkeit zu. Der EuGH musste also
zun~chst entscheiden, ob Bine Gerichtsstandsklausel in einem
Emissionsprospekt von Schuldverschreibungen, den der Emit-
tent dieser Wertpapiere einseitig erstelit hat, dem Schriftform-
erfordernis aus Art. ~3 Abs. i lit. a der Brüssel I-VO genügt. Er
entschied, Bass dies nur dann der Fall sei, wenn in dem von
den Parteien bei der Émission der Wertpapiere auf dem Pri-
m~rmarkt unterzeichneten Vertrag die Übernahme dieser
Klausel erw~hnt oder ausdrücklich auf den Prospekt Bezug
genommen worden ist. Zudem stellte sich die Frage, ob diese
Kiausel dem nachfolgenden Erwerber der Obligationen ent-
gegengehalten werden konnte. Der EuGH entschied mit Bezug
auf seine vorangegangene Rechtsprechung,~9 dass die im
Emissionsprospekt enthaltene Gerichtsstandsklausel dem Er-
werber der Wertpapiere (über einen Finanzmittler) nur dann
entgegengehalten werden kann, wenn nachgewiesen wird,
dass die Klausel im Verhâltnis zwischen dem Emittenten und
dem Finanzmittler wirksam ist. Darüber hinaus ist Vorausset-
zung, dass der Dritte durch die Zeichnung der in Rede stehen-
den Wertpapiere auf dem Sekundârmarkt in die nach dem
anwendbaren nationalen Recht mit diesen Wertpapieren ver-
bundenen Rechte und Pflichten des Finanzmittlers tatsâchlich
eingetreten ist, und dass schlief~lich der betroffene Dritte auch
die M~glichkeit hatte, von dem die Klausel enthaltenden Pro-
spekt Kenntnis zu erlangen.

Schlief3lich entschied der EuGH auch im Bahr zo~7, dass Bine
im Vertrag zwischen Gesellschaften enthaltene Gerichts-
standsklausel für Bine Klage gegen Vertreter Biner dieser Ge-
sellschaften aus unerlaubter Handlung nicht gilt.jO Dies be-
gründete das Gericht damit, dass Bine in einen Vertrag auf-
genommene Gerichtsstandsklausel ihre Wirkung grunds~tzlich
nur im Verh~ltnis zwischen den Parteien entfalten kaon, die
dem Abschluss dieses Vertrags zugestimmt haben3~: Das war
hier nicht der Fall, da die Vertreter der Gesellschaften im
Hinblick auf die zwischen den Gesellschaften abgeschlossenen
Vertr~ge Dritte waren.

d) Weitere Zust~ndigkeitsregeln
aa) Streitgenossenschaft, Interventions- und Widerklagen
Im bereits erw~hnten Fall „Profit Investment"3z entschied der
EuGH im Hinblick auf Art. 6 Nr. i der Brüssel I-V0, dass im Fall

der Erhebung von zwei Klagen gegen mehrere Beklagter deren
Gegenstand und Grundlage sich unterscheiden und die nicht
voneinander abhângig oder miteinander unvereinbar Sind,

nicht schon dann die Gefahr widersprechender Entscheidun-
gen im Sinn dieser Vorschrift besteht, wenn sich die Begrün-
detheit Biner der Klagen auf den Umfang des Interesses aus-
wirken k~nnte, zu dessen Wahrung die andere Klage einge-
reicht worden ist. Damit wird best~tigt, dass Art. 6 Nr. ~ als
Ausnahmevorschrift eng auszulegen ist: Der Gerichtsstand der
Streitgenossenschaft liegt nicht schon dann vor, wenn zwei

Unternehmen im selben Prozess verklagt werden.33

Schlief3lich best~tigte der EuGH auch zu Art. 6.3 Brüssel I-V0,
n~mlich zum Gerichtsstand der Widerklage Folgendes: Dieser
erfasst auch einen bereicherungsrechtlichen Gegenanspruch,
wenn dieser auf Rückerstattung Bines Betrags gerichtet ist, der
dem im Rahmen Bines aufiergerichtlichen Vergleichs verein-
barten Betrag entspricht. Ferner ist Voraussetzung, dass Bine
solche Klage anl~sslich Bines neuerlichen Gerichtsverfahrens
zwischen denselben Parteien erhoben wird, zumal die Ent-
scheidung über die ursprüngliche Klage zwischen diesen Par-
teien in einem auf3ergerichtlichen Vergleich aufgehoben wor-
den war.34

bb) Verbrauchergerichtsstand
Im Urteil „Hobohm~~35 geht es um die Frage, inwieweit der
Verbrauchergerichtsstand auf zwei eng miteinander verbunde-
ne vertr~ge anwendbar ist, wenn nur Biner der Vertrâge dem
Wortlaut des Art. i5 Abs. i lit. c Brüssel I-VO vollstândig ent-
spricht. Auf vorlage des,,e'GH stellte der EuGH fest, dass diese
Vorschrift (Verbrauchergerichtsstand) drei Voraussetzungen
enthâlt: Erstens muss Bine Partei als „Verbraucher" gehandelt
haben, zweitens müssen der Verbraucher und der Gewer-
betreibende einen „Vertrag" geschlossen haben und der Ge-
werbetreibende muss drittens im Wohnsitzstaat des Verbrau-
chers t~tig sein oder seine Tâtigkeiten zumindest auf diesen
Mitgiiedstaat „ausgerichtet" haben. Diese Kriterien waren hier
im Fall Bines Maklervertrages erfüllt. Zweifel ergaben sich aber
für den getrennten Gesch~ftsbesorgungsvertrag, insbesondere
im Hinblick auf das Kriterium der erforderlichen „Ausrichtung"
der Tâtigkeit des Gewerbetreibenden auf den deutschen
Markt. Es stellte sich deshalb die Frage, ob die „enge Ver-
bindung" zwischen Makler- und Geschâftsbesorgungsvertrag
ausreicht, um den Verbrauchergerichtsstand auch für die Kla-
ge aus der Rückabwicklung des Gesch~ftsbesorgungsvertrags
zu er~ffnen. Hierzu führte der EuGH aus, dass von Biner hierfür
ausreichenden Verknüpfung der Vertr~ge immer dann aus-
gegangen werden kann, wenn erstens die Vertr~ge denselben
wirtschaftlichen Erfolg anstreben, zweitens Bine rechtliche
Oder tats~chliche Identit~t der Parteien vorliegt und drittens
der zweite Vertrag als Bine Erg~nzung („unmittelbare Fortset-

z6 EuGH IPRax z000, n9; EuGH EuZW zot6, 4~9•
z7 EuGH NJW t977, 494•
z8 EuGH EuZW zo~6, qi9 - das Urteil enth~lt i. Ü. interessante Ausführungen zum

Vorliegen Bines Handelsbrauchs.

z9 EuGH BeckEURS zoio, 559980; EuGH NJW zoos, Soi.

3o EuGH IWRZ zoi7, z79.

3i EuGH (o. Fu(in. z4)~
3z EuGH (o. Fufin. 30).

33 Urteile Freeport - C-98/o6, Painer - Gi45/io, Solvay - C-6i6/io.

34 EuGH EuZW zo~6, 9iq.

35 EuGH NJW zoi6, 6g7 m. Anm. Mankowski.
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zung") des ersten 
Vertrags anzusehen ist. Es sei Aufgabe des

nationalen Gerichts, diese
 Kriterien zu prüfen.

Anzuführen ist noch die zuletzt ergangene Entscheidung des

EuGH zum Fall „Schrems"36: Der ôsterreichische Datenschützer

Maximilian Schrems hatte sich von ca. z5.000 Facebook-Nut-

zern aus aller Welt deren Ansprüche gegen Facebook wegen

m~glicher Datenschutzverst~f3e abtreten lassen. Er wollte die-

se neben seinen eigenen vor einem bsterreichischen Gericht

geltend machen. Facebook hatte sich auf den Verlust der Ver-
brauchereigenschaft von Herrn Schrems berufen, da er inzwi-

schen ein professionelles Auftreten an den Tag legte (er hatte

Bücher publiziert, Vortr~ge gehalten, Websites betrieben und

dgl.). Dies verneinte der EuGH und wies darauf hin, dans der

Verbraucherbegriff in Abgrenzung zum Unternehmerbegriff

definiert wird und von den Kenntnissen und Informationen,

über die die betreffende Person tats~chlich verfügt, unabh~n-

gig ist. Daher n~hmen ihr weder die Expertise im Bereich der

genannten Dienste, noch ihr Engagement bei der Vertretung

der Rechte und Interessen der Nutzer solcher Dienste die

Verbrauchereigenschaft. Hingegen scheiterte der Versuch ei-

ner Sammelklage, denn Bine Forderungsabtretung für sich

allein k~nne keinen Einfluss auf die Bestimmung des zust~ndi-

gen Gerichts haben.37

Brüssel I-VO. Das vorlegende Gericht wollte wissen, ob dieser
Ort mit dem Begriff „Heimatbasis" i. S. v. Anh. III der VO
N r. 3gz~/9i gleichgesetzt werden kann. Der EuGH entschied in
den Fâllen „Sandra Nogueira" und „Miguel )osé Moreno Osa-
car",4° dass es sich dabei um den Ort handelt, an dem oder
von dem aus der Arbeitnehmer den wesentlichen Teil seiner
Verpfiichtungen gegenüber seinem Arbeitgeber tats~chlich
erfüllt. Die „Heimatbasis" sei nur Biner der vom nationalen
Gericht bei der Ermittiung dieses Orts zu berücksichtigenden
Aspekte. Die Entscheidung fügt sich in die bisherige Recht-
sprechung zum Gerichtsstand des gew~hnlichen Arbeitsorts
ein.

ee) Ausschlief3liche Zust~ndigkeiten - Dingliche Rechte
Auf Vortage des OGH Finnland entschied der EuGH am ~7.iz.
~0~5,4~ dass ein Antrag auf Auflôsung Biner Miteigentums-
gemeinschaft an Biner unbeweglichen Sache zu den Rechts-
treitigkeiten z~hlt, die unter Art. zz Nr. i EuGVVO a. F. fallen.
Mit Verweis auf seine stândige Rechtsprechung machte
der EuGH hier deutlich, dass der Unterschied zwischen einem
dinglichen Recht und einem persbniichen Anspruch darin
besteht, dass das dingliche Recht gegenüber jedermann wirkt,
w~hrend der pers~nliche Anspruch nur gegen den Schuldner
geltend gemacht werden kann.

cc) Versicherungssachen
Mit Urteil vom ~3.7.zoi73$ stellte der EuGH klar, dass ein

Gesch~digter, der unmittelbar gegen den Versicherer des
Sch~digers klagen kann, nicht an Bine Gerichtsstandsverein-
barung, die zwischen dem Versitherer und dem Schâdiger
getroffen wurde, gebunden ist. Es sei daran erinnert, dass der
Geschâdigte gem. Art. i8 der Rbm II-VO seinen Anspruch
direkt gegen den Versicherer des Haftenden geltend machen,
wenn dies nach dem auf das auf3ervertragliche Schuldverh~lt-
nisOder nach dem auf den Versicherungsvertrag anzuwenden-
den Recht auch so vorgesehen ist. Auch in Fâllen, in denen
das Recht des Versicherungsvertrags den Direktanspruch nicht
kennt, kann dieser also dennoch -und zwar unabh~ngig von
der im Versicherungsvertrag vorgesehenen Gerichtsstands-
klausel - geltend gemacht werden, sofern dies das Recht am
Schadensort zul~sst.

dd) Arbeitnehmer
Ob die Bestimmungen des Art. ~8 Brüssel I-VO auch auf Ge-
sch~ftsführer Anwendung finden k~nnen, lief3 der EuGH im
Fall „Holtermann Ferho"39 im Ergebnis offen. Vorliegend ging
es um die Haftungs- und Schadensersatzklage Biner Gesell-
schaft gegen ihren früheren Direktor und Gesch~ftsführer.
Nach Ansicht des EuGH k~nnen in Biner solchen Konstellation
die besonderen Vorschriften der EuGVVO über die Zust~ndig-
keit in Streitigkeiten im Rahmen individueller Arbeitsvertrâge
jedenfalls dann Anwendung finden, „sofern diese Person in
i hrer Eigenschaft als Direktor und Gesch~ftsführer w~hrend
Biner bestimmten Zeit der Gesellschaft nach deren Weisung
Leistungen erbrachte und dafür als Gegenleistung Bine Ver-
gütung erhielt". Andernfalls habe das vorlegende niederl~n-
dische Gericht den Vertrags- und Deliktsgerichtsstand zu prü-
fen, wofür der EuGH ihm Auslegungshilfen gibt.

Hinsichtlich etwaiger Ansprüche von Flugpersonal stellte sich
für den EuGH die Frage des „Orts, an dem der Arbeitnehmer
gewbhnlich seine Arbeit verrichtet" i. S. v. Art. ~g Nr. 2 lit. a der

Im Fall „Schmidt,Qz der ersten Entscheidung zur Neufassung
der EuGVV043, stellte der EuGH klar, dass die Bestimmungen
der Brüssel la-VO dahin auszulegen Sind, dass Bine Klage auf
Aufhebung Bines Schenkungsvertrags über ein Grundstück
wegen Geschâftsunf~higkeit des Schenkenden nicht nach
Art. z4 Nr. i Brüssel la-VO in die ausschliefiliche Zust~ndigkeit
der Gerichte des Mitgiiedstaats f~llt, in dem das Grundstück
belegen ist, sondern in die besondere Zust~ndigkeit nach
Art. 7 Nr. i lit. a Brüssel la-V0. Hingegen f~llt Bine Klage auf
L~schung der das Eigentumsrecht des Beschenkten betreffen-
den Eintragungen aus dem Grundbuch in die ausschlief3liche
Zust~ndigkeit nach Art. ~4 Nr. i Brüssel la-V0.

e) Rügelose Einlassung
I m Berichtszeitraum hat der EuGH mehrere Fragen abschlie-

f3end gekl~rt:

• Die Prozesshandlungen Bines Abwesenheitskurators k~n-

nen dem Beklagten nicht als rügelose Einlassung

i. 5. d. Art. z4 Brüssel I-VO zugerechnet werden.44

• Ein rügeloses Einlassen wirkt auch dann zustândigkeits-

begründend, wenn der zwischen den Parteien geschlossene

vertrag Bine Gerichtsstandsklausel zugunsten Bines Dritt-

staats enthielt.45

• Die Einrede der Unzust~ndigkeit des angerufenen Gerichts,

die im ersten Verteidigungsschriftsatz hilfswéise gegenüber

anderen in demselben Schriftsatz erhobenen prozessualen

36 EuGH BeckRS zoi8, z94.

37 S. schon EuGH EuZW zo~3, 703 m. Anm. Landbrecht und EuGH (o. Fufin. z4).

38 EuGH EuZW zoi7, 8zz.

3g EuGH EuZW zoi5, 92z.

qo EuGH EuZW zoi7, 9q3 m. Anm. Ulrici.

4t EuGH IWRZ 2oi6, 84.

4i EuGH EuZW zoi7, 36 m. Anm. KlBpfer.

43 Das zu Grunde liegende 6sterreichische verfahren war nach dem Stichtag io.i.

zoi5 i. S. d. Art. 66 EuGVVO eingeleitet worden.

44 EuGH EuZW zoi4, 95om.Anm.Ohlinger.

45 EuGH EuZW zoi6, 558
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Einreden erhoben wird, kann nicht als Anerkennung der
Zust~ndigkeit des angerufenen Gerichts angesehen wer-
den.46

3. Rechtsh~ngigkeitsfragen
Der EuGH hielt im Fall „Aertssen"47 die Voraussetzungen des
Art. z7 I EuGVVO a. F. (anderweitige Rechtsh~ngigkeit) für
gegeben (Parteiengleichheit, Anspruchsgleichheit). Der Um-
stand, dass die gerichtliche Voruntersuchung durch die beigi-
schen Gerichte noch nicht abgeschiossen war, sei demgegen-
über unerheblich. I.Ü. stellte der EuGH klar, dass das Einrei-
chen des Schriftstücks, durch welches eine Zivilpartei bel
einem Untersuchungsgericht Klage erhebt, dem maf~geblichen
Zeitpunkt entspricht, zu dem ein Gericht i. S. d. Art. 30
EuGVVO als angerufen gilt. Voraussetzung dafür ist allerdings,
dass dem Kl~ger nach anwendbarem Recht keine anderen
Zusteliungserfordernisse obliegen.

Um den Begriff des „Feststehens" der Zust~ndigkeit des er-
stangerufenen Gerichts ging es im Fall „Cartier" 4$ Ab diesem
Zeitpunkt ist n~mlich das zweitangerufene Gericht nach Art. ~7
EuGVVO a. F. verpflichtet, sich für unzust~ndig zu erkl~ren.
Der EuGH berief sich auf seine Rechtsprechung, nach der Bine
rügelose Einlassung nach Art. ~4 EuGVVO a. F. Bine Zust~ndig-
keitsvereinbarung darstellt. Einer fbrmlichen Entscheidung des
erstangerufenen Gerichts über seine Zust~ndigkeit bedarf es
deshalb nicht mehr. Die EuGVVO zielt nach Ansicht des EuGH
darauf ab, Parallelverfahren zu vermeiden und die Frage der
Zust~ndigkeit m~glichst schnell („wirksam") zu kl~ren. Nach
dem rügelosen Einlassen durch den Beklagten k~nne die Zu-
stândigkeit des erstangerufenen Gerichts —von den genann-
ten Ausnahmen abgesehen (insbesondere ausschlief3liche Zu-
st~ndigkeit) — nicht mehr in Zweifel gezogen werden. Negative
Zustândigkeifskonflikte entstehen so nicht. Der EuGH beende-
te also mit seinem Urteil die kontroverse Diskussion in der
Literatur darüber, wann die Zustândigkeit des zuerst angerufe-
nen Gerichts „feststeht".

I m Fall „Weber"49 geht es hingegen um das Verhâltnis des
Art. z7 EuGVVO zur ausschliel3lichen Zust~ndigkeit für unbe-
wegliche Sachen gem. Art. z~ Nr. ~ EuGVVO. Mit dem Urteil
verabschiedet der EuGH sich vom strengen Priorit~tsprinzip,
nach dem das Zweitgericht nicht besser geeignet ist, als das
Erstgericht, über die Auslegung der Zust~ndigkeitsvorschriften
zu befinden. Das Zweitgericht musste deshalb bisher sein Ver-
fahren aussetzen und die Entscheidung des Erstgerichts ab-
warten. Dies gelte aber gerade nicht für die ausschlief3liche
Zust~ndigkeit für bewegliche Sachen.

Ebenso wichtig ist ein klarstellendes Urteil vom 4.5.zoi7so

nach welchem ein selbstst~ndiges Beweisverfahren, das vor
einem Prozess zum Anspruch selbst eingeleitet wurde, nicht
dazu führen kann, dans das Gericht i. S. v. Art. z7 als „angeru-
fen" gilt. Dies gelte jedenfalls für einen „vor einem Prozess"
nach Art. i45 der franzôsischen Zivilprozessordnung gestellten
Antrag auf Einholung Bines Sachverstândigengutachtens.

4. Anerkennung und Vollstreckung
Im bereits genannten Fall „fIyLAL-Lithuanian Airlines"5~ ging
der EuGH auf die Frage ein, ob Art. 34 Nr. i EuGVVO den
lettischen Gerichten erlaubt, die Anerkennung der litauischen.

Entscheidung zu versagen, weil diese Anerkennung der ~ffent-
lichen Ordnung (Ordre public) des Vollstreckungsstaats offen-
sichtlich widerspreche. Die lettischen Gerichte hatten ins-
besondere darauf hingewiesen, dass im litauischen Urteil die
Begründung für die Berechnung der H~he der Schadensbetr~-
ge fehle. Dies sei im konkreten Fall besonders problematisch,
weil die Vollstreckung schwerwiegende wirtschaftliche Folgen
für die Beklagten des Ausgangsverfahrens haben k~nnte. Der
EuGH verneinte die Anwendung der Ordre public-Ausnahme,
deren Ziel nicht der Schutz rein wirtschaftlicher Interessen sei.

Ebenso abgelehnt wurde die Anwendung von Art. 34 Abs. ~ im
Fall „Diageo Brands"SZ: Allein der Umstand, dass eine in einem
Mitgliedstaat ergangene Entscheidung gegen das Unionsrecht
verst~(3t, rechtfertigt nicht die Versagung der Anerkennung
dieser Entscheidung in einem anderen Mitgliedstaat. Dies
gelte, so lief3 der EuGH wissen, zumindest sofern der geltend
gemachte Rechtsfehler keine offensichtliche Verletzung Biner
in der Unionsrechtsordnung und sourit in der Rechtsordnung
des Vollstreckungsstaats als wesentlich geltenden Rechtsnorm
Oder Bines in diesen Rechtsordnungen als grundlegend an-
erkannten Rechts darstellt.s3

Selbst bel unterlassener Anh~rung Bines Dritten, dessen Rech-
te von dieser Anordnung betroffen sein k~nnen, liegt kein
Ordre public-Versto(~ vor. Denn ihm war es in dem Fall mbg-
lich gewesen, seine Rechte vor dem Gericht, das die Anord-
nung erlassen hatte, geltend zu machen.s4

Selbst wenn dem Beklagten das verfahrenseinleitende Schrift-
stück nicht zugestellt wûrde, er aber noch die M~glichkeit
gehabt hotte, Bine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu
beantragen, und dieses Recht nicht ausgeübt hat, kann die
Anerkennung Bines gegen ihn erlassenen Vers~umnisurteils
nicht auf der Grundlage von Art. 34 Nr. i der Brüssel i-VO
abgelehnt werden.ss

Die Gründe, aus denen die Anerkennung und Vollstreckung
Biner Entscheidung abgelehnt werden k~nnen, werden dem-
nach weiterhin h6chst restriktiv behandelt.

I I. Rom I-VO
Zur Rom I-VO Sind im Berichtszeitraum deutlich weniger Ur-
teile ergangen, als über die Brüssel I-/la-V0. In jedem Bahr hat
der EuGH zwischen einem und fünf relevante Urteile erlassen.

~. Anwendungsbereich
Die Bereichsausnahme des Gesellschaftsrechts in Art. i Abs. z
lit. e EVÜ gilt umfassend, so das Urteil des EuGH v. 7.4.zo~6 in
der Rechtssache „KA Finanz AG".56 Die Regelungen über ver-

q6 EuGH EuZW zoi7, 95i.
q7 EuGH BeckRS zoi5, 8i5g6.
q8 EuGH EuZW zoi4, 34o m. Anm. Thormeyer.

49 EuGH EuZW zoi4, 469 m. Anm. Dietze.

So EuGH IPRax zot7, 6oz.
5, EuGH (o. Fufin. z u. 8).
5z EuGH Eu2W ~oi5, 7~3 m. Anm. Dietze.

53 Hier ging es um die fehlerhafte Anwendung von Art. 5 Abs. 3 der RL 8g/io4/
EWG des Rates v. zi.iz.ig88 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Marken.

54 EuGH EuZW zoi6, 7i3 m. Anm. Mtisch.

55 EuGH EuZW zoi6, 6i8 m. Anm. Bach.
5s EuGH EuZW zoi6, 33g m. Anm. Stiegler.
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tragliche Schuldverh~ltnisse kônnen gesellschaftsrechtlichen

Fragesteliungen als Spezialmaterie n~mlich nur bedingt ge-
recht werden. Die Ausnahme umfasse auch Verschmelzungen

als gesellschaftsrechtliche Strukturmaf3nahme. Sodann befasst

sich der EuGH mit dem auf den Anleihevertrag anwendbaren

Recht. Dieses ist getrennt von der Bereichsausnahme Gesell-
schaftsrecht zu beurteilen.

bands gegen bestimmte AGB anwendbar ist, die der Versand-
h~ndler Amazon im elektronischen Gesch~.ftsverkehr in Ver-
tr~gen mit Verbrauchern verwendet. Laut EuGH ist auf die
Verbraucherklage selbst die Rom II-VO anwendbar, w~hrend
bei der Prüfung der Missbr~uchiichkeit von Klauseln in Ver-
brauchervertr~gen auch im Rahmen von Verbandsklagen die
Rom I-VO Anwendung findet.

Im ungarischen Vorabentscheidungsfall „H~szig"57 hat der
EuGH festgestellt, dass die Rom i-VO gem. ihrem Art. ~ Abs. ~
l it. e nicht auf Gerichtsstandsvereinbarungen anwendbar ist.
Die ungarische Gesellschaft H~szig war der Auffassung, dass
die von der franz~sischen Alstom verwendeten allgemeinen
Bedingungen nicht wirksam Vertragsbestandteil geworden sei-
en. Der EuGH hielt die in den AGB des franzbsischen Unter-
nehmens vorgesehene Gerichtsstandsvereinbarung jedoch
eindeutig nach Art. z3 der Brüssel I-VO für wirksam und stellte
fest, dass die Rom I-VO nicht auf Gerichtsstandsklauseln an-
wendbar ist und das vorlegende Gericht zur Entscheidung
über den Ausgangsrechtsstreit nicht zust~ndig war. Damit ist
es den Parteien nun klar verwehrt, über den Umweg von
Art. io Abs. z der Rom I-VO zu versuchen, die Bestimmungen
der Brüssel I-VO zu umgehen.

Noch zum EVÜ erging der Beschluss in der Angelegenheit
„Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG".5$ Demnach ist ein
erstinstanzlich t~tiges deutsches LG nicht befugt, dem EuGH
im Rahmen des VorabentscheidungsverFahrens nach Art. z67
AEUV Bine Auslegungsfrage zum Übereinkommen von Rom zu
stellen, sofern die Auslegungsfrage ~inen Vertrag betrifft, der
vor Inkrafttreten der Rom-I-VO (V0 (EG) Nr. 593/zoo8), also
vor dem ~7.iz.zoog, geschlossen wurde. Insoweit gilt die ab-
weichende Vorlageberechtigung nach Art. z des Ersten Pro-
tokolls zum Rom-Abkommen.

Ein wichtiges Urteil hat der EuGH zur zeitlichen Anwendbarkeit
von Rom I im Fall von Dauerschuldverh~ltnissen in der Rechts-
sache „Griechenland/Nikiforidis"59 entschieden. Infolge der
Griechenlandkrise waren die Bezüge der griechischen Lehrer,
auch für die an der griechischen Schule in Nürnberg t~tigen,
zwischen ~oio und zoiz gekürzt worden. Ein seit X996 ange-
stellter Lehrer aus Nürnberg, dessen Vertrag griechischem
Recht unterlag, klagte in Deutschland gegen die Republik
Griechenland auf Zahlung des gekürzten Gehalts. Der EuGH
schloss in seinem Urteil grunds~tzlich die Anwendung der
Rom I-VO auf Dauerschuldverh~ltnisse aus, die vor dem Be-
ginn der Geltung der Verordnung geschiossen wurden. Solche
Vertr~ge k6nnen nur dann unter die Rom i-VO fallen, wenn sie
nach dem Stichtag am i7.iz.zoog im Einvernehmen so modifi-
ziert werden, dass die Anderung de facto dem Abschluss Bines
neuen Vertrags gleichkommt. Diese Einsch~tzung obliege dem
vorlegenden BAG.

i. Verhâltnis zur Rom 11-VO
Der EuGH erlie(3 im Bahr zoi6 zwei Entscheidungen zur Ab-
grenzung der Rom I- von der Rom II-V0. In der Rechtssache
„Verein für Konsumenteninformation/Amazon EU Sàrl",6o be-
fasste der EuGH sich mit Biner Verbandsklage hinsichtlich
Rechtswahlklauseln in Verbrauchervertr~gen. Zugrunde lag
ein Rechtsstreit vor ~sterreichischen Gerichten, welches Recht
im Rahmen Biner Unterlassungsklage Bines Verbraucherver-

im Fall „ERGO Insurance/P&C Insurance"6i entschied der EuGH
zur Regressklage des ausl~ndischen Kfz-Versicherers gegen
den Versicherer des anderen Kfz: Die Rom i-VO und die Rom
I l-VO Sind dahin auszulegen, dass das anzuwendende Recht
nach Art. 7 Rom I-VO bestimmt wird, wenn die nach den
Art. Off. Rom II-VO auf diesen Unfall anzuwendenden delikti-
schen Haftungsnormen eine Aufteilung der Schadensersatz-
pflicht vorsehen. Art. ~4 lit b der Kfz-Haftpflicht-RL sehe keine
Kollisionsnorm vor.

3. Rechtswahl
Mit Fragen der Insolvenzanfechtung besch~ftigten sich im
Berichtszeitraum zwei EUGH-Entscheidungen. Im Fall „Her-
mann Lutz/Elke B~uerle"6z stellte der Gerichtshof fest, dass die
Formvorschriften für die Erhebung Biner Insolvenzanfech-
tungsklage sich im Hinblick auf die Anwendung von Art. ~3 der
Europ~ischen Insolvenzverordnung a. F. (Nr. i346/z000,
EuInsVO) nach dem Recht richten, das für die vom Insolvenz-
verwalter angefochtene Rechtshandlung gilt.

I m Fall „Vinyls Italia"63 verlangte die italienische Kl~gerin die
Rückzahlung von Beitrâgen, die sie in den letzten sechs Mona-
ten vor der Erbffnung ihres Insolvenzverfahrens an die italie-
nische Beklagte entrichtet haben soll. Der gemeinsame Ver-
t~ag sah die Anwendbarkeit englischen Rechts und die Zust~n-
digkeit ei:nes Londoner Verbands von Seerechtsschiedsrichtern
vor. Auch hier befand der EuGH, dans es auf Art. 3 Abs. 3 Rom
-VO im Rahmen des Art. i3 EuInsVO a. F. nicht ankommen
soli. Diese Rechtsprechung erm~glicht es den Parteien, sich
mithilfe des Vertragsrechts dem Recht der lex fori concursus,
d. h. dem Recht am Ort des Konkursgerichts, zu entziehen.

III. Ausblick
Für zoi8 stehen zahlreiche weitere EuGH-Urteile zur interna-
tionalen Zustândigkeit und zum anwendbaren Recht zur Ent-
scheidung, an. Es ist zu erwarten, dass sie die noch junge
Rechtsprechung.zur Neufassung der EuGVVO bereichern und
zur Rom I-Verordnung erg~nzen werden.

In diesem Bahr zu erwartende Urteile des EUGH we~deh auch
mehr IClarheit bringen, wie es nach dem BREXIT im Rechts-
verkehr EU-UK für die Bestimmung der gerichtlichen Zust~n-
digkeit und die Anerkennung und Vollstrecku'ng von Gerichts~
urtéilen weitergehen soll. Denn mit dem Brexit endet im Ver-
h~ltnis zum UK-die direkte Anwendbarkeit der EuGVVO. Zwar
soli die EuGVVO mit der European Union (Withdrawal) Bill in

57 EuGH EuZW 2oi6, 635•
58 EuGH BeckRS zoi6, 8oi4z.

59 EuGH EuZW zoi6, 9qo m. Anm. Duden.

6o EuGH NJW zoi6, z7z7.

6i EuGH NJW zoi6, ioo5.

6z EuGH NZI zoi5, 478 m. Anm. Mankowski.

63 EuGH EuZW zoi7, 69z m. Anm. Schulz u. Steiger.



120 ~ Das Urheberrerhts Wissensge;ellschafts-Ges2ïz ~ Hoeren IWRZ 3/zoi8

nationales Recht umgewandelt werden. Im Verh~ltnis zu den
âlteren EU-Staaten lebt das Brüsseler Übereinkommen von
1968 wieder auf. Widerstreitende oder sich blockierende Ge-
richtsst~nde werden künftig im Verhâltnis zum UK also wahr-
scheiniich eine gr~f3ere Rolle spielen. Unternehmen sollten
daher angesichts der prozessualen Unsicherheiten vermehrt
auf Gerichtsstandvereinbarungen setzen. Auch die automati-
sche Anerkennung von Urteilen aus UK hat dann ein Ende -
ein klarer Rückschritt insbesondere nach den Verbesserungen
von Brüssel la.

The authors also take a look back at the different legisla-
tive developments in the time between ~oi4 and zo~8 -
from the entry into force of the recast Brussels I Regula-
tion and the first judgment on the recast regulation until
the present challenges of Brexit.

The article is of high topicality. It presents to the reader
all great decisions of the last years until the recent ruling
i n the „Schrems"-case in late )anuary zo~8.

Auch für dâs anwendbare Recht gilt im Blick auf den Brexit:
Wenn Vertragspartner ihren Vertrag künftig englischem Recht
unterwerfen, bedeutet auch dies erhebliche Planungsunsi-
cherheiten. Diese würden jedoch dadurch zumindest vorerst
vereinfacht, falls das UK - wie angekündigt -die Rom I-VO in
nationales Recht überführt.

IV. Summary
The article provides an extensive overview of the case
law of the European Court of Justice in the last four years
on the Brussels I and Rome I Regulations.

The authors examine the evolution of jurisprudence
within the observation period, especially on jurisdiction
in civil and commercial matters and on the law applica-
ble to contractual obligations, and put the decisions into
the context of earlier jurisprudence. The article is sub-
divided according to the different subjects of the regula-
tions.
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